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Niederdorf, 28. November 2017 

Medienmitteilung 

Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 27. November  2017 
1. Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. Juni 2017 wird einstimmig geneh-

migt. 
2. Der Aufgaben- und Finanzplan 2018 – 2022 der Einwohnergemeinde wird zur Kenntnis genom-

men. 
3. Das Budget 2018 wird mit grossem Mehr genehmigt. 
4. Das Reglement über die Hundehaltung wird einstimmig genehmigt. 
5. Das Bestattungs- und Friedhofreglement des  Friedhofsprengels St. Peter der Gemeinden Ober-

dorf-Niederdorf-Liedertswil wird einstimmig genehmigt. 
Die Beschlüsse 4 und 5 unterliegen gemäss § 49 des Gemeindegesetzes dem fakultativen Referen-
dum. Die Referendumsfrist von 30 Tagen seit Beschlussfassung läuft am 27. Dezember 2017 ab. Die 
übrigen Beschlüsse unterstehen keinem Referendum. Sie sind mit dem Tag der Gemeindeversamm-
lung rechtskräftig geworden. 

Aus dem Wahlbüro, Kantonale Abstimmungen 
Bei einer Stimmbeteiligung von 20.3 % haben die Niederdörfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
zu den kantonalen Vorlagen am Sonntag, 26. November 2017, wie folgt gestimmt: die Änderung des 
Kantonalbankgesetzes wurde mit 176 gegen 52 Stimmen angenommen; der Landratsbeschluss be-
treffend Erteilung des 8. Generellen Leistungsauftrag im Bereich des öffentlichen Verkehrs wurde mit 
43 gegen 198 abgelehnt. 17 Stimmende haben ihre Stimmzettel in die Urne gelegt. Die restlichen 
Stimmberechtigten haben brieflich abgestimmt. 

Seniorenmittagstisch  
Am Donnerstag, 7. Dezember findet um 12.00 Uhr in der Mehrzweckhalle der nächste Seniorenmit-
tagstisch statt. An- und Abmeldungen werden bis Montag, 4. Dezember unter den Telefonnummern 
061 961 81 17 und 061 961 92 38 entgegengenommen. Wer zu Hause abgeholt werden möchte, 
kann dies bei der Anmeldung mitteilen. 

Ausserordentliche und ordentliche Bürgergemeindever sammlung  
Am Donnerstag, 7. Dezember findet um 19.00 Uhr in der Bürgerstube, Lampenbergerstrasse 25 eine 
ausserordentliche Bürgergemeindeversammlung mit den folgenden Traktanden statt: Begrüssung; 
Rücktritte von drei Bürgerräten und des Schreibers; Antrag zur Überprüfung der Auflösung der Bür-
gergemeinde Niederdorf und deren Vereinigung mit der Einwohnergemeinde Niederdorf; Verschiede-
nes. Anschliessend an die ausserordentliche Versammlung findet die ordentliche Bürgergemeinde-
versammlung um 20.00 Uhr mit den folgenden Traktanden statt: Begrüssung; Protokoll der Bürger-
gemeindeversammlung vom 08. Juni 2017; Budget 2018; Verschiedenes. Bürgerrat Niederdorf 
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Bürgergemeinde – Verkauf Weihnachtsbäume 
Bis am Freitag, 8. Dezember nimmt der Bürgerratspräsident Heinrich Trachsler Bestellungen für 
Weihnachtsbäume per Telefon 061 961 92 53 oder E-Mail hr.trachsler@bluewin.ch entgegen: Nord-
manntanne (1m = CHF 30.00 / 1,5m = CHF 38.00 / 1,80m = CHF 42.00 / 2m = CHF 48.00), Blautan-
ne (1,5m = CHF 25.00 / 2m = CHF 27.00). Die bestellten Weihnachtsbäume können am Samstag, 16. 
Dezember, zwischen 9.00 und 10.00 Uhr beim Gemeindewerkhof abgeholt und bezahlt werden. 

Frauenverein Niederdorf  
Das alljährliche Adventsbasteln, sowie die Adventskaffeestube des Frauenvereins Niederdorf finden 
dieses Jahr nicht statt. Der Vorstand des Frauenvereins Niederdorf wünscht allen eine schöne Ad-
ventszeit.  

Ehrung von herausragenden Leistungen  
Der Gemeinderat möchte am kommenden Neujahrsapéro vom 5. Januar 2018 herausragende Leis-
tungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Sport, im musischen Bereich oder in einer 
anderen Disziplin ehren. Er ruft dazu auf, dass sich Personen mit einem besonderen Erfolg im ablau-
fenden Jahr melden mögen oder von Dritten gemeldet werden. Die Gemeindeverwaltung nimmt ent-
sprechende Meldungen bis am 15. Dezember gerne entgegen. 

Winterdienst 
Wir erinnern Sie daran, dass auf allen Gemeindestrassen ein eingeschränkter Winterdienst stattfin-
det. Aus Rücksicht auf die Umwelt wird nach Möglichkeit auf den Einsatz von Streusalz und einer 
Schwarzräumung der Strassen verzichtet. Bitte berücksichtigen Sie dies und passen dementspre-
chend Ihre Fahrweise den jeweiligen Strassenverhältnissen an. Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge wenn 
immer möglich auf Privatareal ab, um die Durchfahrt auf den Strassen bei der Schneeräumung nicht 
zu behindern. 

Erteilte Baubewilligung  
Das kantonale Bauinspektorat hat folgende Baubewilligung erteilt: 
− Kurmann Stephan und Corinne, Einfamilienhaus, Winkelweg  
 

Freundliche Grüsse 
Gemeinde Niederdorf  


